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Herrn 
Frank Dietrich 
 

 

 
Petition für die Einstellung der Niederschriften der öffentlichen Sitzungen des Kreistages in 
das Bürgerportal 
 
 
Sehr geehrter Herr Dietrich, 
 
in der o. g. Angelegenheit ergeht folgender Bescheid: 
 
Die Petition wird zurückgewiesen. 
 
Begründung: 
 
1. 
Mit Schreiben vom 11.11.2025 wandten Sie sich an den Petitionsausschuss des Kreistages. Sie 
reichten eine „Petition für die Einstellung der Niederschriften der öffentlichen Sitzungen des Kreis-
tages in das Bürgerportal“ ein. Sie wiesen darauf hin, dass Sie mit Ihrem vorangegangenen 
Schreiben an den Landrat Ihr Anliegen nicht verwirklichen konnten. In Ansehung der Bedeutung 
der Niederschriften, insbesondere durch die Verwendungsmöglichkeit als Beweismittel in gerichtli-
chen Verfahren, ist es Ihrer Ansicht nach angebracht, die Niederschriften der öffentlichen Sitzun-
gen des Kreistages zu veröffentlichen und in das Bürgerportal einzustellen. 
 
Mit Zwischenbescheid vom 16. Dezember 2025 wurden Sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass die 
nächste Sitzung des Hauptausschusses als zuständiger Petitionsausschuss gem. § 7 Abs. 2 Nr. 
11 der Hauptsatzung des Landkreises Zwickau erst am 11. März 2026 stattfindet und eine Ent-
scheidung über Ihre Petition erst infolge einer dortigen Beschlussfassung erfolgen kann. 
 
2. 
Das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen mit Vorschlägen, Bitten und Beschwer-
den (Petitionen) an den Landkreis zu wenden besteht gem. § 11 Abs. 1 S. 1 SächsLKrO in Kreis-
angelegenheiten. Kreisangelegenheiten sind Aufgaben im Rahmen der Verbandskompetenz des 
Landkreises (freiwillige Aufgaben, Pflichtaufgaben und Weisungsaufgaben), für die seine Zustän-
digkeit besteht. 
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Der Landesgesetzgeber des Freistaates Sachsen hat mit dem Zweiten Gesetz zur Fortentwicklung 
des Kommunalrechts vom 13. Dezember 2017 in § 36 Abs. 2 der Sächsischen Landkreisordnung 
und gleichlautend in § 40 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung bestimmt, dass über die den 
Einwohnern gestatte Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen hinaus 
der Landkreis auch die allgemeine Einsichtnahme in elektronischer Form ermöglichen kann. 
 
In der Begründung zum Gesetzentwurf wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es allein dem 
kommunalen Selbstverwaltungsrecht obliegt, ob diese Möglichkeit genutzt wird. Der Gesetzgeber 
versprach sich durch die elektronische Bereitstellung die Einsparung von Personalkosten. 
 
Eine verwaltungsinterne Prüfung hat ergeben, dass jedenfalls unter den konkreten Bedingungen 
im Landkreis Zwickau mit der Einstellung ins Internet keine Einsparung von Personalkosten einher-
gehen würde. Vielmehr ist statistisch gesehen die Nachfrage der Bürger des Landkreises um Ein-
sichtnahme in die Niederschriften des Kreistages so gering, dass die Umsetzung dieser Kann-Be-
stimmung in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. 
 
Auch aus datenschutzrechtlicher Sicht bestehen Bedenken, denn bei einer Veröffentlichung im In-
ternet ist weltweit eine automatisierte Auswertung der Niederschriften nach verschiedenen Such-
kriterien möglich, die beliebig miteinander verknüpft werden können. Soweit auch nur der Min-
destinhalt der Niederschrift eingestellt wird, ist es möglich, Anwesenheitsprofile einzelner Kreisräte 
zu fertigen. Häufig werden auch die behandelten Sitzungsgegenstände personenbezogene Daten, 
beispielsweise von Antragstellern, enthalten, die über eine Einstellung der Sitzungsniederschriften 
in das Internet wesentlich leichter von Dritten weltweit gesammelt und ausgewertet werden kön-
nen, als mit der bisherigen Möglichkeit der Einsichtnahme. Mit der Veröffentlichung im Internet ist 
eine neue Qualitätsstufe des Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verbun-
den. 
 
Außerdem bestehen bei Veröffentlichung der Daten aus Niederschriften über öffentliche Kreistags-
sitzungen Gefahren für die Datensicherheit. Unmöglich kann sichergestellt werden, dass die voll-
ständigen und unverfälschten Daten jederzeit auf dem Internet-Server abrufbereit gehalten wer-
den. Es besteht die Gefahr, dass die auf dem Internet-Server gespeicherten Daten verändert oder 
zumindest teilweise unterdrückt oder gelöscht werden. In diesem Zusammenhang sind haftungs-
rechtliche Fragen nicht auszuschließen, die auf den Landkreis bei einer Veröffentlichung im Inter-
net zukommen könnten. 
 
3.  
Der Hauptausschuss als zuständiger Petitionsausschuss gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 8 der Hauptsat-
zung des Landkreises Zwickau hat daher in seiner Sitzung am 11.03.2026 beschlossen, die Peti-
tion zurückzuweisen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michaelis                                
Landrat 
 
 


